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BeurkG §§  13 Abs. 1, 16 Abs. 2, 9 Abs. 1; BGB 
§§ 138, 155
Beurkundungsverfahren bei Errichtung einer zwei-
sprachigen Urkunde; Sittenwidrigkeit eines Ehever-
trags

1. Zur Abgrenzung der Konstellation einer (aus-
nahmsweisen) notariellen Niederschrift in zwei 
gleichwertigen Sprachfassungen von der Konstella-
tion, in der ausschließlich die deutsche Sprachfas-
sung für die notarielle Niederschrift verbindlich ist, 
während der fremdsprachige Text eine – fakultative 
oder im Fall des § 16 Abs. 2 Satz 2 BeurkG obliga-
torische – schriftliche Übersetzung darstellt, die der 
Niederschrift lediglich zu Beweiszwecken beigefügt 
wird.

2. Werden solche Passagen einer notariellen Nieder-
schrift, die nicht gemäß § 9 Abs. 1 S. 1 BeurkG deren 
zwingender Bestandteil sind, sondern bloße Sollvor-
schriften des notariellen Verfahrensrechts umsetzen, 
gegenüber einem sprachkundigen Beteiligten nicht 
verlesen und gegenüber nicht sprachkundigen Betei-
ligten nicht mündlich übersetzt, führt dies zwar zu 
einem Verfahrensfehler im Beurkundungsverfahren, 
nicht aber zur Unwirksamkeit des Beurkundungs-
akts.

BGH, Beschl. v. 20.3.2019 – XII ZB 310/18

Problem
Die Entscheidung lässt sich in zwei große Th emen-
komplexe unterteilen: Zum einen beschäftigt sie sich 
ausführlich mit den auch in den Leitsätzen wiederge-
gebenen beurkundungsrechtlichen Fragen, zum ande-
ren wird die bekannte Rechtsprechung des BGH zur 
Inhaltskontrolle von Eheverträgen wiederholt und prä-
zisiert. 

Gegenstand der Entscheidung war ein Ehevertrag zwi-
schen einem deutschen Unternehmer und seiner bis 
dahin ledigen und nicht erwerbstätigen britischen Le-
bensgefährtin, die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses 
bereits ein knapp sieben Monate altes Kind von ihrem 
Lebensgefährten großzog (und während der Ehezeit drei 
weitere Kinder von ihm zur Welt brachte und betreu-
te). Der deutschen Sprache war die Ehefrau zum Zeit-
punkt des Vertragsschlusses nicht hinreichend mächtig. 
Der Notar übersetzte deshalb die deutsche Niederschrift 
schriftlich ins Englische und verlas sowohl die deutsche 
Niederschrift als auch die englische Übersetzung. Die 
deutsche Fassung war mit „Niederschrift“, die englische 
Fassung mit „Übersetzung“ überschrieben. Der Vertrag 
enthielt u. a. folgenden Vermerk: „Der Notar verlas so-
dann den nachfolgenden Ehevertrag und die als Anlage 

dieser Niederschrift beigefügte englische Übersetzung, 
die beide von den Vertragsschließenden genehmigt und 
unter der deutschen Fassung unterschrieben wurden.“

In materieller Hinsicht enthielt der Ehevertrag die Ver-
einbarung der Gütertrennung, einen Ausschluss des 
Versorgungsausgleichs und einen Ausschluss des nach-
ehelichen Unterhalts auch für den Fall der Not. Als 
Kompensation für den Verzicht auf den Versorgungsaus-
gleich sollten für die Ehefrau „Beiträge zur Deutschen 
Rentenversicherung während der Ehe eingezahlt“ wer-
den. Die Höhe dieser Beiträge wurde nicht bestimmt, 
eine Einzahlung erfolgte nie. Bzgl. der Gütertrennung 
wurde zusätzlich Nachfolgendes vereinbart – und hier-
um dreht sich im Kern auch die beurkundungsrechtli-
che Frage. Die deutsche Sprachfassung enthielt folgende 
Klausel: „Soweit wir im Laufe unserer Ehe aus unseren 
Einkünften Rücklagen bilden, sind wir darüber einig, 
dass dieses so gebildete Vermögen zu gleichen Anteilen 
jedem Ehepartner (also je zur Hälfte) zusteht“. Diese 
ausdiff erenzierte Regelung wurde in der englischen Fas-
sung schlicht wie folgt übersetzt: „New property we get 
in our marriage belongs us half“. Eine weitere Diff eren-
zierung wie in der deutschen Niederschrift wurde nicht 
vorgenommen. Die englische Version bezog sich also auf 
das gesamte während der Ehe erworbene Vermögen, die 
deutsche Version lediglich auf Einkommensrücklagen. 

Entscheidung
Aufgrund der Divergenz in den Sprachfassungen kam 
es entscheidend darauf an, ob man die englische Va-
riante als mitbeurkundeten (gleichwertigen) Teil der 
Niederschrift ansieht oder ob man davon ausgeht, dass 
es sich hierbei lediglich um eine (falsche) Übersetzung 
der (allein verbindlichen) deutschen Niederschrift 
handelt. Die Vorinstanz ging noch von einer zweispra-
chigen (gleichwertigen) Beurkundung aus und kam in 
der Konsequenz zu dem Ergebnis, dass ein versteckter 
Einigungsmangel im Sinne des §  155 BGB bzgl. der 
güterrechtlichen Regelung vorliege und der Ehevertrag 
deshalb insgesamt nicht zustande gekommen sei. 

Dem trat der BGH entgegen und entschied, es handele 
sich bei der englischen Sprachfassung lediglich um eine 
schriftliche Fassung der vom Notar vorgenommenen 
Übersetzung. Dabei argumentiert der BGH zur Ab-
grenzung maßgeblich mit den konkreten Umständen 
des Einzelfalls, namentlich damit, dass lediglich die 
deutsche Version unterschrieben wurde, die deutsche 
Version die Überschrift „Ehevertrag“ enthielt und die 
englische Variante lediglich mit „Übersetzung“ über-
schrieben war. Der Zusatz im Vertrag, wonach auch 
die englische Variante vom Notar verlesen wurde, inter-
pretiert der BGH nicht als Beurkundung der englischen 
Fassung, sondern vielmehr dahingehend, dass der No-
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tar lediglich seiner Pfl icht zur mündlichen Übersetzung 
überobligatorisch nachgekommen sei (§ 16 Abs. 2 S. 1 
BeurkG), indem er eine zuvor gefertigte schriftliche 
Übersetzung verlesen habe. Als weiteres Indiz führt der 
BGH an, dass die englische Version nicht mit Schnur 
und Prägesiegel mit der deutschen Fassung verbunden 
worden sei, was darauf hindeute, dass der Notar der 
englischen Version nicht die gleiche Bedeutung zuge-
messen habe wie der deutschen Niederschrift.

Der BGH stellt weiter klar, dass die fehlerhafte Überset-
zung nicht zur Unwirksamkeit der Beurkundung und 
damit zur Formunwirksamkeit des Ehevertrags gem. 
§  125 BGB i.  V.  m. §  1410 BGB führt. Selbst wenn 
sich im Nachhinein herausstellen sollte, dass der No-
tar nicht ausreichende Sprachkenntnisse zur Über-
setzung aufweise, führe dies nicht zur Unwirksamkeit 
des Beurkundungsakts. Weiter war zwischen den Be-
teiligten streitig, ob der Hinweis, dass die Ehefrau der 
deutschen Sprache nicht hinreichend mächtig sei, 
ebenfalls übersetzt wurde oder nicht. Diese Feststellung 
sei nicht zwingender Inhalt der Niederschrift im Sin-
ne des §  9 Abs.  1 BeurkG, sodass selbst dann, wenn 
man unterstellt, dass eine Übersetzung unterblieb, die 
Urkunde nicht deshalb unwirksam sei. Selbst ein voll-
ständiges Unterlassen der Übersetzung führe nicht zur 
Unwirksamkeit der Beurkundung.

Nachdem der BGH festgestellt hatte, dass der Ehever-
trag grundsätzlich formwirksam zustande gekommen 
und mangels Verbindlichkeit der englischen Sprach-
fassung auch nicht wegen Vor liegen eines Dissenses 
unwirksam sei, wendet sich das Gericht der Inhalts-
kontrolle gem. § 138 BGB zu und wiederholt die be-
kannten Grundsätze der Kernbereichslehre und wen-
det sich sodann einer Gesamtwürdigung des Vertrages 
und dessen (möglicher) Sittenwidrigkeit zu. Hierzu hat 
das Gericht zwar nicht selbst entschieden, sondern die 
Sache zur weiteren Sachverhaltsaufklärung zur erneuten 
Entscheidung zurückverwiesen. Die Hinweise des BGH 
sind jedoch mehr als deutlich: Der Totalausschluss bei 
einer ausländischen, nicht erwerbstätigen Mutter, die 
die gesamte Ehezeit zuhause für die Kinderbetreuung 
zuständig ist und bei Vertragsschluss bereits ein beinahe 
sieben Monate altes Kleinkind zu versorgen hat, wird 
einer Inhaltskontrolle wohl nicht standhalten. Die vor-
gesehenen Kompensationen seien nicht ausreichend, da 
es bzgl. der Rentenversicherungsbeiträge schon an einer 
Festlegung der Höhe fehle, sodass bei Zugrundelegung 
des Mindestbeitrags keine Anwartschaft erworben wer-
de, die zum Leben reicht. Auch die Regelung zur hälfti-
gen Beteiligung an den gebildeten Rücklagen genüge als 
Kompensation nicht, da die Frage, ob überhaupt Rück-
lagen gebildet werden, nicht geregelt set und damit der 
Disposition des Ehemannes unterliege. 

Literaturhinweise
R. Bork/C. Schäfer, GmbHG, 4. Aufl ., RWS Verlag, 
Köln 2019, 1482 Seiten, 154.- €. 

Die erste Aufl age des Bork/Schäfer ist vor neun Jahren 
und damit kurz nach dem Inkrafttreten des MoMiG er-
schienen. Für den Nutzer dieses Buchs erweist sich das 
als Glücksfall. Der Kommentar schleppt nicht schwere 
Lasten der Vergangenheit in die Gegenwart, sondern ist 
ausschließlich aus der frischen Perspektive des neuen 
Rechts geschrieben. Zum Autorenteam gehören mehr-
heitlich renommierte Universitätsprofessoren, die man 
aus zahlreichen Veröff entlichungen kennt. Seinem Kon-
zept nach ist das Buch kein wissenschaftliches Funda-
mentalwerk, sondern ein kompakter Kommentar mit 
auf den Punkt geschriebenen Erläuterungen. Dies än-
dert nichts daran, dass der Fußnotenapparat üppig ist 
und den Leser umfassend über den Stand der Recht-
sprechung unterrichtet. Die Bearbeitungen sind sehr 
übersichtlich gehalten, handeln aber auch in gebotener 
Kürze viele Details ab. Erwähnt seien in diesem Zusam-
menhang nur die vorzüglichen Kommentierungen der 
Vorschriften über die Kapitalaufbringung in §§ 5 bis 7 
GmbHG, die Kapitalerhaltung in § 30 GmbHG und 
die Stimmverbote in § 47 GmbHG.

Als Nachschlagewerk für den unkomplizierten Zugriff  
eignet sich der Bork/Schäfer ganz vorzüglich. Wenn man 
das Buch griff bereit auf seinem Schreibtisch stehen hat 
und aus aktuellem Anlass darin blättert, weiß man, wel-
che verdienstvolle Arbeit Herausgeber und Kommenta-
toren geleistet haben.
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